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Nach Einzelanwälten (AnwBl 2009, 298) und den Büro-
gemeinschaften (AnwBl 2009, 376) widmet sich die Rubrik
diesmal den Sozietätsanwälten und damit einer Gruppe von
Anwälten, die keineswegs so homogen ist, wie sie auf den
ersten Blick erscheinen mag.

In den beiden zurückliegenden Monaten ist an dieser Stelle
gezeigt worden, dass 55 Prozent aller Rechtsanwälte als Ein-
zelanwalt tätig sind, ca. jeder Vierte hiervon in einer Büro-
gemeinschaft. Der Anteil der Sozietätsanwälte liegt damit bei
rund 45 Prozent. Der empirische Befund ermöglicht eine
darüber hinausgehende Identifizierung der relativen Vertei-
lung der Anwälte auf bestimmte Sozietätsgrößen nur einge-
schränkt, da die Bereitschaft zur Beteiligung an wissen-
schaftlichen Studien bei Rechtsanwälten aus größeren
Kanzleien schwächer ausgeprägt ist als bei Kollegen aus klei-
neren Sozietäten. Die Datenlage erlaubt aber zumindest den
Rückschluss, dass in der Teilgruppe der Sozietätsanwälte fast
2/3 in Berufsausübungsgesellschaften einer Größe von zwei
bis fünf Anwälten organisiert, also in Kleinsozietäten tätig
sind. Ca. 20 Prozent aller Sozietätsanwälte sind in mittelgro-
ßen Sozietäten (sechs bis 10 Anwälte) tätig. Größere Sozietä-
ten von elf oder mehr Rechtsanwälten sind damit selten. Dies
mag überraschen, freilich zeigt ein Blick etwa in die jährliche
Juve-Großkanzleistatistik, dass in den 40 größten deutschen
Kanzleien nur rund 6.500 Rechtsanwälte tätig sind. Der An-
teil der TOP 40-Großkanzleianwälte hat seit dem Jahr 1998
auch nicht sprunghaft zugenommen: Er ist seitdem, bezogen
auf die Zahl aller zugelassenen Rechtsanwälte, lediglich um
0.8 Prozentpunkte gewachsen (1998 waren in den 40 größten
deutschen Kanzleien 3.503 Rechtsanwälte tätig, 2007 waren
es 6.473 vgl. Juve-Handbuch Wirtschaftskanzleien 1998/99,
S. 428 f. bzw. 2007/2008, S. 613 f.). Vor dem Hintergrund der
Dominanz kleiner und mittelgroßer Sozietäten beleuchtet
dieser Beitrag die sich aus den Erhebungen des Soldan Insti-
tuts ergebenden Unterschiede zwischen diesen beiden beson-
ders häufig anzutreffenden Sozietätstypen.

Unterschiede zwischen kleinen und mittelgroßen Sozietäten
Es zeigt sich bei einer solchen Betrachtung, dass sich bereits
bei Sozietäten einer Größe von zwei bis zehn Rechtsanwälten
mit zunehmender Zahl der in ihnen tätigen Berufsträger die
Charakteristika signifikant verändern. Augenfällig wird dies
zunächst bei einer Betrachtung des Merkmals der Speziali-
sierung der in ihnen tätigen Rechtsanwälte: Ein wesentlicher
Vorteil der Organisation der Berufstätigkeit in einer Sozietät
ist die Möglichkeit, Spezialisierungen der einzelnen Berufs-
träger auszubilden. Einem Einzelanwalt fällt es wesentlich
schwerer, auf eine enge fachliche Ausrichtung zu vertrauen,
hat er doch keine Möglichkeit, fachfremde neue Mandate
kanzleiintern weiter zu geben und trotz Verzicht auf persön-
liche Befassung mit dem Fall mittelbar von ihnen zu profitie-
ren. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass
66 Prozent aller Generalisten angeben, Einzelanwalt zu sein.
In Sozietäten einer Größe von zwei bis fünf Rechtsanwälten ist

der Anteil der Generalisten freilich nur sieben Prozent gerin-
ger als der Anteil der Vereinssozietätsanwälte an der Gesamt-
anwaltschaft. Eine deutlichere Ausprägung der Spezialisierung
findet sich hingegen in Sozietäten einer Größe von sechs bis
zehn Rechtsanwälten: Nur zwei von fünf Rechtsanwälten in
Kanzleien dieser Größe sehen sich noch als Generalisten. Es
zeigt sich, dass Kleinsozietäten mit Blick auf das Merkmal
Spezialisierung ähnlich strukturiert sind wie Bürogemein-
schaften. Erst ab einer Sozietätsgröße von sechs und mehr Be-
rufsträgern ist eine ausgeprägte Spezialisierung typisch.

Gestützt wird dieser Befund bei einer Betrachtung der
Verteilung von Rechtsanwälten mit Fachanwaltstitel auf So-
zietäten unterschiedlicher Größe: Sie finden sich in Sozietä-
ten zwar generell deutlich häufiger als in Einzelanwaltskanz-
leien, in kleineren Sozietäten (2–5) liegt der Anteil aber nur
31 Prozent über dem rechnerischen Anteil an der Gesamt-
heit, in mittelgroßen Sozietäten (6–10) hingegen bereits bei
55 Prozent. Mit weiter zunehmender Sozietätsgröße nimmt
der Anteil der Fachanwälte hingegen wieder ab, was ein Be-
leg dafür sein kann, dass in größeren Sozietäten für die
Kommunikation von fachlicher Kompetenz und Spezialisie-
rung formale Qualifikationen eine geringere Rolle spielen.
Soweit sich Kleinsozietäten spezialisieren, erfolgt eine solche
Spezialisierung im Übrigen eher nach Rechtsgebieten und
seltener nach Zielgruppen. Eine Zielgruppenorientierung
überwiegt in mittelgroßen und großen Sozietäten. Auch hier
zeigt sich, dass Sozietäten von sechs und mehr Anwälten
strukturell bereits stark Großkanzleien angenähert sind, klei-
nere Sozietäten hingegen größere Nähe zu Bürogemein-
schaften und Einzelanwaltskanzleien aufweisen.

Hierauf deutet auch eine Analyse der Mandatsstruktur
von Sozietäten hin: In Kleinsozietäten (2-5) ist die Bedeutung
nicht-gewerblicher Auftraggeber zwar geringer als in Einzel-
anwaltskanzleien, aber doch wesentlich größer als in mittel-
großen Sozietäten (6–10): 59 Prozent der Einzelanwälte ge-
ben an, weniger als 30 Prozent gewerbliche Mandate zu
betreuen. In Kleinsozietäten sinkt dieser Wert zwar um 10
Prozentpunkte auf 49 Prozent. Eine signifikante Verän-
derung hin zu einer stärker gewerblich strukturierten Man-
dantschaft zeigt sich sodann aber für Sozietäten einer Größe
von 6 bis 10 Berufsträgern: Nur noch bei 31 Prozent dieser
mittelgroßen Sozietäten liegt der Anteil gewerblicher Man-
date bei 30 Prozent oder weniger. 37 Prozent dieser Sozietä-
ten betreuen zu mehr als 60 Prozent gewerbliche Mandate
(Kleinsozietäten: 21 Prozent, Einzelanwälte: 20 Prozent).

Ein weiterer interessanter Befund ergibt sich bei der Be-
trachtung der Berufserfahrung. Hier zeigt sich, dass Rechts-
anwälte mit einer eher geringen Berufserfahrung von sechs
bis zehn Jahren überdurchschnittlich häufig in Kleinsozietä-
ten (2–5) tätig sind (während Berufseinsteiger sich in Sozie-
täten solcher Größe unterdurchschnittlich häufig finden).
Bei Anwälten mit einer Berufserfahrung von 11 bis 20 Jah-
ren kehrt sich dieses Bild um: Sie sind in Kleinsozietäten
(2–5) unterdurchschnittlich häufig anzutreffen, in größeren
Sozietäten hingegen stärker vertreten.
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